P-     
Hinweis auf die Pflichten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach dem SGB III 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Im Zusammenhang mit dem Abschluss des befristeten Arbeitsvertrages bzw. mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Kündigung oder Aufhebungsvertrag wird auf Folgendes hingewiesen:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, bereits bei einem bestehenden Arbeitsverhältnis frühzeitig vor dessen Beendigung eigenverantwortlich nach einer weiteren Beschäftigung zu suchen (§ 2 Abs. 5 Nr. 2 SGB III).

Weiterhin sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses persönlich bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitsuchend zu melden. Liegen zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunktes und der Beendigung des Arbeitsverhältnisses weniger als drei Monate, hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes zu erfolgen. Zur Wahrung der Fristen reicht eine Anzeige unter Angabe der persönlichen Daten und des Beendigungszeitpunktes aus, wenn die persönliche Meldung nach terminlicher Vereinbarung nachgeholt wird. Die Pflicht zur Meldung besteht unabhängig davon, ob der Fortbestand des Arbeitsverhältnisses gerichtlich geltend gemacht oder vom Arbeitgeber in Aussicht gestellt wird (§ 38 Abs. 1 SGB III).

Eine verspätete Meldung bei der Bundesagentur für Arbeit zieht eine Sperrzeit für den Anspruch auf Arbeitslosengeld von einer Woche nach sich (§ 159 Abs. 1 Nr. 9 und Abs. 6 SGB III).

Diesen Hinweis habe ich zur Kenntnis genommen und eine Mehrfertigung für meine Unterlagen erhalten. Die unterschriebene Fertigung ist zur Aufnahme in meine Personalakten bestimmt.
.........................................................................................................................
(Datum und Unterschrift der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters)

� Weil ein Verstoß gegen die Meldepflicht bei der Agentur für Arbeit zu einer Minderung des Arbeits-losengeldes führt, macht sich ein Arbeitgeber bei einem Versäumnis der Information eines/einer Beschäftigten u. U. schadensersatzpflichtig. Es wird deshalb unverändert nahegelegt, sich die Unter-richtung durch den/die Beschäftigten schriftlich bestätigen zu lassen; dabei kann die Unterrichtung ggf. schon zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eines befristeten Arbeitsverhältnisses erfolgen. Die Pflicht zur Meldung gilt nicht bei einem betrieblichen und einem schulischen Ausbildungsverhältnis einschließlich der Praktika (auch Anerkennungspraktika), die in diesen Ausbildungsverhältnissen zu leisten sind.
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